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Radverkehr / Radrvegenetz in Bad Dribut'g
Anfrage der Fraktion Bündnis 90lDie Grünen zur Sitzung des Stadtrates am 29.09.2014

Sehr geehrte Datnen und Herren Stadtverordnete,

zum TOP AB (,.Mitteilungen der Verwaltung", öffentlicher Teil der Sitzung) erhaltert Sie in cler

Anlage die Anfi'age der Fral<tion Bündnis90/Die Grünen vom 18.09.2014 zum obigen Thema. Die clie

Anfrage haltende Fraktion bittet um schriftliche Beantwottung ihrer Fragen zur Ratssitztrtlg aln

29.09.2014. Wie irnurer l<omme ich einem solcheu Aufklärungsbedürfiris sehr gerne nach. Die

erbetenen Infonnationen könuten auch im allgemeinen Interesse sein. Aus diesem Gruttd erhalten die

inr Folgenden aufgeführten Antwoften der Stadtverwaltung auf die Anfragen der Fralrtion Bündnis

90/Die Grüuen zur Iuformation alle Stadtverordneten:

Frage l:
Auf wessen Initiative hin lvurden die Radwege an der Dringenberger Straße abgebar-rt?

Antwoft Stadt Bad Driburg:
Beinr Ausbau der Dringenberger Straße wurden vor ca. lB Jahren in dern Teil, in deln sie

Gerneindestraße ist, beidseitig der Fahlbahn grall gepflasterle Gehwege und rotgepflasterte Radwege

angelegt. Die Dringenberger Straße ist in dem betreffenden Abschnitt als ,,Telnpo-30-Zone"
ausgewiesen.

Iur Abschrritt zlvischen der Einr-niindung der Straße arn ,,I(atzohlbach" und der Einmündung des

,.Tegelweges" wurde durch Verkehrszeichen 241-30 ,,getreunter Rad- r-rnd Gehlveg" fiir beide
IrahrtriclrtLrngen eine Benutzr-rugspflicht eingefiihrl" Im weiteren LaLrfe der Straße bis zur L954 hatte
der Radfahler aufgrund cler baulichen Gestaltr"rrrg ein Benutzuugsrecltt. Ilr konttte h ier
eigenverantwortlich entscheiden, ob er den Sonderrveg odel die Fahrbahn nutzt.

Der Abbau der Radwegeschilder (Verhehrszeicllen241) elfolgte dLrrch die Stadt Bad Driburg rrunrneht'

auf Anordnung des zuständigen Straßenvelkehrsamtes des I(reises Höxter vom l5.0B.20l4 (in der

Anlage beigefiigt). Das Straßenverkehrsamt des Kreises Höxter führ1 im Ralttren seiner
Aufgabenwahrnehmung regelnräßig die gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen durch, an denen

auch Veftreter der Kreispolizeibehörde und der Stadt Bad Driburg teilnehmen.

l(onten der Stadtkasse rn llad Driburg.
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In diesern Fall ist die Verkehrsauordnuug des Straßenvelkehrsamtes als Ergebnis einer gerneinsanlelt
Orlsbesichtigung, die an 12.08.2014 aLrf Hinweis eines Biirgers stattgefr,rnden hat, erfolgt.

Straßerrvelkehrsreclrtlich gilt grunclsätzlich, dass Radfahrer dem iibrigeu Straßenverkehr gleichgestellt
sincl. Die E,ntlvicklung höchstriclrterlicher Rechtsprecltung in clen letzten Jaltlen bestätigt nunrtreltr.
dass eine Raclu,egebenutzungspfliclrt fiir Radftrhrer. angeordnet dLrrch die Verlteltrszeiclten 231.240
tund 24 l, nur loch in besonders begründeten Gefährdurrgssituationerr des Straßenvell<ehrs angeordrtet
odel beibehalten rverden darf. Dies ist in Ternno-30-Zonen wie hier in der Resel nicht der Fall.

Flage 2:

Welche rechtlichen Auswirkungen hat diese IVIaßnahme für Radfahrerinnen und Radfalrrer?

Antrvolt Stadt Bacl Driburg:
Naclr dern Entl'enren der Radu'egeschilder haben Radfahrerinnen uncl Radfahrer naclt Auffassung des

Straßenverkelrrsanrtes bei u,ie hier baulich angelegteu Sonderrvegen (roter Pllasterstleifen l'tir'

Radl'ahrerinnen und Racll'ahrer) das Reclrt" aber niclrl clie Verpflichtung zur BenutzLrng eines solchett
Sondern'eges,

Frage 3:
Wie r,verden Verltehrsteilnehmer/-innen anf die verändefie Situation auf der Drinsenbercer Straße

h ingewiesen?

Antwort Stadt Bad Dfibufg:
Grundsätzlich ergibt sich die Verkehrssituatiou fiir alle Verliehrsteilnehrner/-inrren aus derr

tatsächlichen Verhältnissen vor Ort. Schon alrs eigener Verantwofilichkeit hat sich jeder
Verkehrsteilnehmer nach clen Verkelrrslegeln zu riclrten Lrrrd sich so zu verhalten. dass,,kein andeler
geschädigt, geführdet ocler nrelir, als nach den Urnständen unvenneidbar, behindert oder belästigt
rvird" ($ I SIVO).

Die Biilgerirrnerr und Bürger der Stadt Bad Driburg r.verden aktuell clurch das Arntsblatt der Stadt Bad
Driburg i"iber die verändefte Beschilderungssituation an der Dringenbergel Straße infolmiert.

Irrage 4:
Teilelr Sie unsere ALrffassLrng, dass inr Moment die Radlahrerinrren und Radfahrer die aktuelle
Situation schnell falsch einschätzen können und so in rechtlich schwierige SitLratiorren geraten
l<öunen?

Antwor-t Staclt Bacl DribLrrg:

,,Rechtlich sc'hlvierige Situationen" für Radfahrerinnen Lrnd Radfahrer ergeben sich schon deshalb
tticltt, w'cil sie clerr rot gepflasterterr Sonderr'r'eg rveiter berrutzen diilferi, hielzLr abel rricht rtrehr
verpflicfrtet sirrcl (s. Antlvotl zu Frage 2). Die BeuutzLrng der Fahlbahu dulch Radfahrerinnen und
Radfahrer ist s1l'aßerrverlieltrsrer:htlicli cberrsc; zLrlässig. lrrsgesarrrt geseherr liijrrrrerr dc'slral[r
Radlahrelintretr Ltud Radfalrrer die Situation liaum falsch einschätzen und in ..rechtlich schwierige
SitLrationen geraten" - eher das Gegenteil ist hiel cler Fall, weil sie u'ählerr könnerr, ob sie wie bisher
den Raclr,veg ocler die Fahrbahn benirtzeu r.vollen.

Frage 5:

Wie beurteilen Sie als Bürgernteister clen tJnrstaud, dass in Bad DribLrrg clie Radwege nurr eher'
abnehrlen statt zunehmen?

Antwort Stadt Bad Driburg:
Wie aLrsgefiihrt (s. Antrvortetr zu den Fragen 2 uud 4) haben Itadfahrerinnen und Radfahrer auch
künftig das Recht aul'Bettutzung des roten Pflasterstreifens als Sonderweg. Die Schlussfolgerung der
attfragertdetr Flaktion Btindnis90/Die Grliuen, class,.in Bad DribLrrg die l{adwege nuu elrer abnehmen
als zttnehlueu" ist deshalb unzutrefl'end, mag sich aber aus der bisherigen Nichtkenntnis der
anli'ageuclen Fral<tion iiber den zLrgrundeliegenclen Sachverhalt erklär'en. Tatsächlich ist das
Radrvegertetz auf den Gcbiet der Stadt Bad Dribulg in clerr letzten Jahren ltorrtirruierlich ausgebaul
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worden. Weitere Maßnahmen (2.B. Brunnenstraße) sind bekanntlich in der Planung. Aktuell hat clas
Radwegeuetz in unserern Stadtgebiet eine Länge von 38,4 kur.

Frage 6:

Warum wurde im Rat, der.ia die Baurnaßnahme eines Radweges an der Dringenberger Straße vor
Jahren beschlossen ltatte, nicht darüber berichtet, dass dieser Radweg zwar baulich bestehen bleibt.
aber rechtlich aufgehoben wird.

Antwort Stadt Bad Driburg:
Der Radweg besteht weiterhin, er kann weiter durch Radfahrer/-innen benutzt werclen. Hierzu sind
Radfalirer/-iunen - rvie ausgefi.ihrt (s. Antrvorten zu den Frage 2, 4 und 5) - aber nicht mehr
verpflichtet.

Schon grundsätzlich wird nicht zu jeder Verkehrsanordnung des Straßenverkehrsamtes des Kreises
Höxter im Rat der Stadt Bad Driburg bericlrtet. Es ist zuclem niclrt Aufgabe cler Kommunen, auf
Anderr-rngen des Straßenverkehrsrechts hinzuweisen.

,t',, ni""o,,chen Grüßen

1!
u[Ä*;rii,6p"
Bürgerrireis*ter
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Kreis Höxter - Der Landrat

Kreis Höxter * Moltkestraße 12* 37671 Höxter

Stadt Bad Driburg
- Tiefbau- und Umweltamt -
Am Rathausplatz2
33014 Bad Driburg

Unser Zeichen:
14-151-13lDri.

lhr Zeichen, lhre Nachricht Datum: 15.08.2014

Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht in Bad Driburg, Dringen-
berger Straße (Gemeindestraße)

Gemeinsame Ortsbesichtigung am 1 2.08.201 4

V_erkehrsanordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage wird eine Kopie der Niederschrift über die am 12,08.2014 durchge-
führte Ortsbesichtigung zur Kenntnis und mit der Bitte um weitere Veranlas-
sung übersandt.

Die Entfernung der Verkehrszeichen entsprechend den Ausführungen in der
Niederschrift ordne ich im Einvernehmen mit lhnen und der Kreisoolizei-
behörde Höxter nach $ 45 Abs. 3 SIVO an.

Um Durchführungsbestätigung unter Angabe des Datums wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
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',.':. : ' Straßenverkehr

. Für Sie zuständig:'
Lothar Rehker

Telefon: 0i527 1 1965-1 4 19
Telefax: 0527 1 1965-81 499

Zimmer. C345
l. rehker@kreis-h oexter.de

www.kreis-hoexter.de

Offnungszeiten:
montags - donnerstags

07.30 - 12.30 Uhr
und 13.30 - 16.00 Uhr

freitags 07.30 - 12.30 Uhr

Bankverbindungen:
Sparkasse Höxter

IBAN:
oE97 4725 1 550 0003 0000 1 5

BIC: WELADEDlHXB

Volksbank Paderborn-
Höxter-Detmold eG

IBAN:
DE37 47260121 2050 5006 00

BIC: DGPBDE3MXXX

Vereinigte Volksbank eG
IBAN:

DE59 4726 4367 6010 0601 00
BIC; GENODEMlSTM

Ust-ldNr.:
DE 125 443 860

,a)
\&.-Lal

Lothar Rehker

Seite 1 von 1


